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SCHREIBEN DES [DOMHERRN] IG [NATIUS] AMAND[US] , FREIHERR VON

PRASSBERG [- SUMMERAU, AN DIE KATH. ORTE]

"Mit Ewer Gnaden Meiner . . . herreyi und Obern Gnädiger Urlaub khomme durch

gegenwärttige auffwarthszeilen in . . . gehorsamben respect underthänig Zu re¬

ferieren , wie dass mit beziehung der Zwischen Mir und Meinen Gerichtsange-
2

hörigen der Herrschafft lieburg vorgewesener Streitsach halber auf lest ge¬

haltener Baadischer Jahrsrechnung [ 1706 ] Mir Zuerkhent und bis auff 100 thlr.

Moderierten Unkosten über ein halbes Jahr zugewarthet , in Hoffnung , die selbe

ihre Schuldigkeit in güete abzufihren , von Selbsten gemeint seyn werde , wel¬

ches aber , uneracht Jch selbe nach verflossenem halberi Jahr öffters güettlich

und freündtlich ermahnen lassen , niemohlen geschehen . Dahero ich Necessitiert

worden bin , deneyiselben die Hochobrigkeitliche Pott anlegen Zu lassen , da es

aber biss auff die auswürckhung des Executions urkhundt ankhomen . "

Nun aber sei ihm zu Ohren gekommen , dass die genannten Gerichts¬
genossen bei den reg . Orten eine Revision des erlassenen Urteils
verlangt hätten , was ihn aber unweigerlich in neue , grosse Unko¬
sten stürzen würde . Dabei hätten seine Gerichtsgenossen ohne Zwei¬
fel nur auf Anstiftung "des bekhanten H. Procuratoris Abholtz und dess
h . Amman Olbrechts"  gehandelt , welch letzterer deswegen kürzlich

auch in Zürich vorgesprochen habe , um dort die kath . Gerichts-



herren im Thurgau - insbesondere ihn , Prassberg, - aufs ärgste
anzuschwärzen.

"auss der ehedeme sarribt beylag communicierter Deductionschr -’fft"  dürfte

ihnen noch in Erinnerung sein , dass die damaligen Tagsatzungsge¬

sandten alle darin vorkommenden Artikel gründlich studiert und

ihm in der Folge alle seine Rechte bestätigt hätten . Ja , auch
die V katn . Orte hätten ihn neulich in einer Deklaration ihrer

diesbezüglich uneingeschränkten Unterstützung versichert.

Folglich gelange er denn mit der höflichen Bitte an sie , die ge¬

nannten Gerichtsangehörigen abzuweisen und ihn bei seiner "Baa-
dischen Sentenz zu Manuten -ieren und dessen Execution dem lobt . Oberambt

Frauwenfeld anzubefehlen " .

Gerne wolle er sich zeit seines Lebens an dieses ihr Entgegen¬

kommen erinnern und sie in sein hl . Messopfer einschliessen.

1) Die Herrschaft Liebburg gehörte dem Domstift Konstanz , das sie durch
einen Domherrn , in unserem Falle durch Prassberg , verwalten Hess.
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